
9. Öffentlichkeitsveranstaltung

des Netzwerks
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am
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Block C - Top 6
Wirtschaftlichkeit von nachträglichen Wärmedämmmaßnahmen und als 
negative Schadensfolge Schimmelpilz im Zeitalter der Energieeinsparung

Referenten: 
Dipl.-Ing. Barbara Neder, öbuv Sachverständige für Schäden an Gebäuden
Dr. Kurt Klassen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht



TOP 6: Wirtschaftlichkeit von nachträglichen Wärmedämmmaßnahmen und als 
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2

Dipl.-Ing. Barbara Neder, 
öbuv Sachverständige für Schäden an Gebäuden

Dr. Kurt Klassen, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

16.04.2015



3

1858 Pettenkofer:

Über den Luftwechsel in Wohngebäuden
Fragen über die Ventilation

Einen fernen Grund, auf reine Luft in Wohnungen strenge zu 
halten, haben wir in der Erfahrung, dass sie sicherlich einen 
großen Anteil an den Volksübeln: Scrofeln, Tuberkeln etc. hat. 
Wo also die natürliche Ventilation nicht ausreicht, die 
Vermehrung des Kohlensäuregehaltes der Luft in unseren 
Wohn- und Schlafräumen über 1 pro mille Luft zu verhindern, 
dort hat künstliche Ventilation einzutreten.

16.04.2015
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Energiesparberatung Bayern im BAUZENTRUM 
MÜNCHEN / Januar 1984

Feuchte Wände und 
Schimmelbildung
Wenn man eine Bierflasche aus dem 
Kühlschrank nimmt, beschlägt sie sich: an der 
kalten Oberfläche der Flasche fällt Tauwasser 
(Kondenswasser) an ...
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BGH 18.05.1994, XII ZR 188/92, Leitsatz:

Eine Beweislast des Mieters kommt daher solange nicht in Betracht, 
wie der Vermieter die Möglichkeit einer in seinem Risiko- und 
Verantwortungsbereich liegende Schadensursache nicht ausräumt.

Diesen Grundsätzen stimmt der Senat zu. Sie entsprechen der 
Pflichtenlage zwischen den Mietvertragsparteien und führen in der 
Regel zu angemessenen Ergebnissen.
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Problematisch ist jeder Negativbeweis.

Im Mittelalter hatte die rothaarige Frau ein Problem, wenn dem Bauern im Stall 
die Kühe krank wurden. Die arme Frau wurde dann als Hexe beklagt. Der 
Großinquisitor hat sie auf der Folter befragt: beweise mir mal, dass Du keine 
Hexe bist.
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AG München, 46 1 C 4036/14:

Der Klagepartei ist der Nachweis nicht gelungen, der Schimmel sei nicht 
bauseits bedingt, sondern auf fehlerhaftes Lüftungs- und Heizungsverhalten 
der Beklagten zurückzuführen. Findet sich in der Wohnung Schimmel, muss 
der Vermieter nachweisen, dass keine Baumängel vorliegen (h. M.).
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Auftragsnummer 147824/a / Seite 8 von 13 Seiten
14. Oktober 2014 / Amtsgericht München / Geschäfts-Nr. 424 H 453/14

…. der Richtwert für die Gesamtflora wurde jeweils unterschritten. Das Umweltbundesamt hat sich 
einer Arbeitsgruppe am Landesgesundheitsamt Baden Württemberg angeschlossen und folgende 
Bewertungshilfe für Luftproben – kultivierbare Schimmelpilze - als vorläufige Empfehlung 
veröffentlicht, wobei zwischen außenluftuntypischen und außenlufttypischen Pilzarten 
unterschieden wird, diese jedoch in einer umfassenden Bewertung gemeinsam zu betrachten sind. 
Dieses Bewertungsschema wurde 2005 modifiziert und ist derzeit als gängiger 
Bewertungsmaßstab anerkannt.
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Der Temperaturfaktor fRsi errechnet sich dabei nach folgender Formel:

fRsi = (si - e)/(i - e) 

mit: 

si =  Temperatur auf der Bauteiloberfläche
e  =  Außentemperatur
i   =  Innentemperatur der Raumluft

Setzt man entsprechende Temperaturen (Raumlufttemperatur 20°C, relative 
raumseitige Bauteilmindestoberflächentemperatur von 9,3°C, Außenlufttemperatur 
15°C in die oben genannte Formel ein, ergibt sich der Mindestwert für den 
Temperaturfaktor fRsi zu 0,694. Ein Bauteil stellt somit nach DIN 4108-3:1981-08 keine 
unzulässige Wärmebrücke dar, wenn folgende Bedingung eingehalten ist: fRsi >= 
0,694.

Der Temperaturfaktor ermöglicht die Berechnung der jeweils mindestens zu 
erreichenden raumseitigen Bauteiloberflächentemperatur in Abhängigkeit von der 
vorhandenen Außenlufttemperatur und Innentemperatur (Raumlufttemperatur). 

Nach den neueren Ausgaben der DIN 4108-2 (DIN 4108-2:2001-03, DIN 4108-2:2003-07, 
DIN 4108-2:2013-02 wird ein Mindestwert für den Temperaturfaktor fRsi von 0,7 
gefordert. Das bedeutet, dass der Nachweis der Wärmebrücken anhand eines 
Vergleichs der Oberflächentemperaturen sowohl nach der "alten" DIN 4108-3:1981-08 
als auch nach den neueren Ausgaben mit annähernd gleichen Anforderungen geführt 
wird.
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SZ vom 24.09.2014:

16.04.2015

In einem Sachverständigengutachten zur Untersuchung eines baulichen 
Mangels liest sich das Ergebnis der Suche nach den Ursachen für den 
Schimmelbefall folgendermaßen:

Es kann einerseits nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Schlafzimmer eine 
unzulässige Wärmebrücke befindet. Zum anderen kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Schimmel im Schlafzimmer Folge einer unzureichenden Entlüftungsmöglichkeit 
im Bad ist.
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Von der herrschenden Meinung wird gebetsmühlenhaft ausgeführt:

Der beweispflichtige Vermieter konnte im Zuge des Verfahrens nicht nachweisen, dass die 
beklagtenseits gerügten Feuchtigkeits-/Schimmelerscheinungen nicht dem Risikobereich 
des Klägers zuzuordnen sind.

Im vorliegenden Fall wäre es eine Rechtsfrage, welches Lüftungsverhalten vom Mieter 
erwartet werden kann.

Es gehört zum Risikobereich des Vermieters, wenn er beim Auswechseln alter Fenster den 
Taupunkt auf die schlecht isolierten Außenwandbereiche verlagert (AG Starnberg, 1 C 
443/12; AG Neuss, WuM 1987, 2014).
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Darstellung mieterfreundliche Rechtsprechung:

Der Mieter ist nicht verpflichtet, selbstständig Überlegungen zu einem veränderten 
Lüftungsverhalten aufzustellen (LG Giessen, MDR 200, 761).

Verfügt ein Badezimmer lediglich über eine Innenbelüftung und treten 
Feuchtigkeitsschäden auf, liegt ein Mangel vor, weil der Mieter durch Duschen keine 
vertragswidrige Nutzung vornimmt (LG Bochum, WuM 1992, 431).



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
 

… noch Fragen?

1309.10.2014


